
 

Bericht an den Gemeinderat 
 

GZ: Präs. 8364/2012/0001 

 

Betreff: 

Umsetzung Open Government Data in Graz 
 
 
 
 

Der Wandel der Verwaltung zu einer modernen, kundInnen- und serviceorientierten  
vollzieht sich auch auf der Informationsebene.  Als Beispiele seien hier die PSI-RL, das 
Informationsweiterverwendungsgesetz oder auch Open Government Data genannt. Dahinter 
verbirgt sich die Idee, die von der Verwaltung gesammelten, nicht personenbezogenen 
Daten der Bevölkerung  frei zugänglich zu machen. Beispiele für das „offene  Gemein-
schaftsgut“  sind Geodaten, Verkehrs- und Umweltdaten, Budgetdaten, Wahlergebnisse 
uam. Wesentlich ist dabei, dass die Daten kostenlos zur Verfügung gestellt werden.  
 
Mit der vorliegenden Richtlinie sollen die Grundsätze, die Risikobewertung, die organi-
satorische Abwicklung und Begleitmaßnahmen sowie die ersten Phasen zur Umsetzung von 
Open Government Data in Graz festgelegt werden. 
 
Der Ausschuss für  Verfassung, Personal, Organisation, EDV, Katastrophenschutz und Feuer-
wehr stellt gemäß § 45 Abs  6 des Statutes der Landeshauptstadt Graz 1967, LGBl. Nr. 
130/1967 idF LGBl Nr. 8/2012 den 
 

 
A n t r a g ,  

 
der Gemeinderat wolle der beiliegenden Richtlinie zur Umsetzung von Open Government 
Dat in Graz die Zustimmung erteilen. 

 
 
Der/Die BearbeiterIn: 

 

 Die Abteilungsvorständin: 
         

 Der Bürgermeister: 

 

 

 

  Gesehen! 
Der Magistratsdirektor: 

 

Beilage 
Richtlinie zur Umsetzung von Open Government Data  in Graz 
 

 

                       BerichterstatterIn:  

 

             …………………………………………….. 

 

Graz, 13.3.2012 
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Vorberaten und angenommen in der Sitzung des Ausschusses für Verfassung, Personal, 

Organisation, EDV, europäische Integration und Menschenrechte am ................................ 

  
Der/Die Schriftführer/in:                                                                            Der/Die Vorsitzende:
        

 

 
 
 


